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Wéarmeschrinke eingebaut.
Neben der Kiiche steht ein
zweiteiliger Kithlraum und
im Obergeschoss ein gros-
ser Kiihlschrank zur Ver-
fligung des Betriebes. Der
Warenaufzug verbindet
alle Geschosse des Kiichen-
traktes mit dem Keller.
Finf Speiseaufziige gehen
von der Kiiche nach den
oberen Geschossen, und der
Geschirrkarrenlift erleich-
tert den Verkehr nach der
Spiile. Die Anschlusswerte
der elektrischen Energie
betragen fiir Warme 517,6,
Licht 26,4 und Kraft 22,5,
insgesamt 566,5 kW.

Seit Inbetriebnahme des
Wohlfahrtshauses sind 10
Monate verflossen und es
hat sich dabei herausge-
stellt, dass sich auch bei
2200 tédglichen Besuchern
die getroffenen Anordnun-
gen bewdhrt haben. Es
ist klar, dass diese Besu-
cher nicht alle voll ver-
pflegt werden mussten,
aber sie haben doch den
Betrieb in Anspruch ge-
nommen und belastet.

Die Bauzeit betrug 14 Monate mit einem Unterbruch von
zwei Monaten im kalten Winter 1941/42. Da der Bau im Herbst
1941 begonnen wurde, war es moglich, ziemlich viel Eisenbeton
zu verwenden, sodass die Kellermauern, die Decken iiber Keller
und die Bbden des Zwischengeschosses in diesem Material aus-
gefilhrt werden konnten. Die Decken iiber dem ersten Stock und
das Dach mussten in Holz konstruiert werden. Alle Materialien
konnten iibrigens noch in Vorkriegsqualitdt gekauft und ver-
wendet werden.

Der Bau umfasst ohne die Garagen rd. 16 000 m* umbauten
Raum und kommt auf 95 Fr./m3 zu stehen. Die elektrischen An-
lagen projektierte und iiberwachte die Firma Brunner & Zehnder,
die sanitdren Anlagen wurden von Ing. Herm. Meier entworfen
und die statischen Berechnungen lieferte das Ingenieurbureau
E. Rathgeb. Etwa 150 Unternehmer und Handwerker waren am
Bau beschéftigt und fiihlen sich dem Bauherrn gegeniiber fiir
die grossziigige Arbeitsbeschaffung zu Dank verpflichtet. Den
Betrieb hat der Schweizer Verband Volksdienst iibernommen
und fithrt ihn zur grossen Zufriedenheit aller Beniitzer des
Wohlfahrtshauses. R. W.

Abb. 13. Treppenhaus Siid

Der Stausee Spliigen vom Rechtsstandpunkt aus

I. Der Standpunkt des Komitee «Pro Rheinwald»

Nach Art. 40 der biindnerischen Kantonsverfasssung steht
den Gemeinden das Recht der selbstindigen Gemeindeverwaltung
geméss altem biindnerischem Recht zu. Sie sind daher innert
den Schranken des kantonalen und eidgendssischen Rechtes frei
in der Verwaltung und Gesetzgebung. Nach altem Biindnerrecht
sind auch alle nicht nachweislich im Privateigentum stehenden
Gewdsser Sachen des Gemeindebrauches und stehen im Eigen-
tum der Territorialgemeinden, die die Konzession zur Erstellung
einer Wasserwerkanlage zu erteilen haben. Diese bedarf der
Genehmigung durch den «Kleinen Raty (Regierungsrat), doch
muss dieser sie erteilen, wenn nicht besondere Hinderungsgriinde
entgegenstehen. Falls sich Interessenkonflikte der am Wasser-
lauf interessierten Gemeinden ergeben, entscheidet der Kleine
Rat als Administrativrichter iiber Erteilung oder Ablehnung
der Konzession. Der Kleine Rat hat nur eine beschrinkte Kon-
troll- und Ueberpriifungsbefugnis; ob eine Konzession erteilt
werden soll oder nicht, entscheiden die Gemeinden. In diesem
Sinne besteht eine sekundér beschrinkte Wasserhoheit in Grau-
blinden. Eine Verleihung aus eigenem Recht kann der Kleine
Rat nicht einrdumen, was sich auch aus Art. 12 BWG ergibt.
Da aber kein Interessenkonflikt zwischen den Gemeinden Spliigen,
Medels und Nufenen besteht, liegen die Voraussetzungen fiir
einen Entscheid des Kleinen Rates nicht vor, nimlich dass er
gemiss Begehren der Konzessionsinhaber diese Gemeinden zur
Erteilung der Konzession anhalte und nétigenfalls den Konzes-

Abb. 14. Kommissionszimmer im Erdgeschoss

sionsinhalt festsetze. Die Konzessionsinhaber sind nach posi-
tiver Rechtsvorschrift zur Beschwerde nicht legitimiert, da der
Kleine Rat nur bei Beschwerden von Gemeinden intervenieren
konnte. Sie berufen sich aber auch auf Art. 11 des eidgends-
sischen Wasserrechtsgesetzes, wonach der Bundesrat fiir be-
sondere Félle das Verleihungsrecht besitzt. Aber da hinsichtlich
fiinf Kantonen (Schwyz, Glarus, Zug, Graubiinden und Wallis)
ein Ausnahmerecht besteht, widerspricht dies dem Grundsatz
der gleichen Stellung der Kantone im Verhiltnis zum Bund.
Der Bundesrat hat laut gesetzlicher Regelung das kantonale
Recht nicht zu iiberpriifen, sondern nur, unter anderem, ob das
Konzessionsangebot der Bewerber ein geniigendes ist, und ob das
verfiigungsberechtigte Gemeinwesen die Konzession ohne einen
wichtigen Grund verweigert. Es liegt hier aber ein wichtiger
Grund zur Verweigerung vor (unangemessenes Konzessionsan-
gebot) und dariiber entscheiden die Gemeinwesen ausschliesslich
nach den Interessen der verleihungsberechtigten Gemeinden.
Wenn die Ueberflutung einer Ortschaft bei einem interkanto-
nalen Gewdésser einen ausreichenden Grund zur Verweigerung be-
deutet, so muss das auch im Sinne des Art. 11 EWG folge-
richtig hinreichend sein; weder der Kleine Rat noch der Bun-
desrat konnen die Konzession in Anwendung von Art. 11 er-
teilen. Auf die allgemeinen Landesinteressen ist nicht Bezug zu
nehmen, da sich aus der Verfassung keine allgemeine Pflicht
des Bundes ergibt, die Versorgung des Landes mit elektrischer
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Abb. 17. Angestellten-Speisesaal im Obergeschoss
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Abb. 15. Sitzplatz im Esszimmer der Direktion, Obergeschoss

Energie zu sichern; ein «Vollmachtenbeschlussy iiber Ver-
fassung und Gesetz hinweg aber liesse sich nicht rechtfertigen.

II. Der Standpunkt des Konsortiums Kraftwerke Hinterrhein

Die Offentlichen Rechte und Pflichten der fritheren Gerichts-
gemeinden gingen mit der Verfassung von 1854 in Graubiinden
z. T. auf den Kanton und z. T. auf die heutigen Gemeinden iiber.
Ihr heutiges Verfiigungsrecht iiber die Wasserkrifte gehort da-
her nicht zu den urspriinglichen, sondern zu auf Grund der kan-
tonalen Gesetzgebung iibertragenen Rechten. Dieses Verfiigungs-
recht ist mit dem Eigentum nicht identisch, weshalb auch nicht
die durch die biindnerische Verfassung garantierte sog. Ge-
meindeautonomie das Entscheidende ist. Dies Recht gilt nur
innert den durch eidgendssisches und kantonales Recht gesetzten
Schranken. Einen solchen Vorbehalt zum Verfiigungsrecht iiber
die Wasserkréfte enthélt u.a. Art. 12 BWG. Bei dessen Aus-
legung ist aber nicht auf die damaligen Verhiltnisse abzustellen,
als die Konzession der 16 unterhalb Spliigen liegenden Gemein-
den vor rd. 25 Jahren erteilt wurde, sondern auf die grundlegende
Verdnderung in Technik und Wirtschaft und die inzwischen ge-
machten, gewaltigen Fortschritte. Von ausschlaggebender Be-
deutung ist, dass in erster Linie Winterenergie dringend not-
wendig ist. Der Bau der Hinterrheinkraftwerke samt Stausee
Rheinwald (Spliigen) ist eine gesamtschweizerische wirtschaft-
liche Notwendigkeit. Da aber die Gemeinden von Spliigen ab-
wérts die Konzession ldngst erteilt haben, wihrend Nufenen,
Medels und Spliigen sie verweigern, liegt in der Tat ein In-
teressenkonflikt vor, wie er Voraussetzung fiir die Anwendung
des Art. 12 ist. Es hiesse dieser Gesetzesbestimmung Zwang

Abb. 18. Biner der beiden Arbeiterspeisesiile im Wohlfahrtshaus Biihrle & Co.

Abb. 16. Arbeiter-Eingang im Untergeschoss

antun, wollte man den Artikel nicht anwenden, weil nicht bloss
eine, sondern drei Gemeinden die Konzessionserteilung verweigern.
Dafiir, dass der «Kleine Rat» gestiitzt auf Art. 12 BWG nur
auf Beschwerde einer Gemeinde, nicht aber eines Konzessions-
bewerbers einschreiten konne, finden sich im Gesetz keine An-
haltspunkte. Auch das eidgendssische Wasserrechtsgesetz von
1916 gibt dem Kleinen Rat die Moglichkeit, in bestimmten
Fillen gegen Gemeinden, die die Konzessionserteilung verwei-
gern, einzuschreiten. Das EWG nimmt immer wieder auf das
«0ffentliche Wohl» und die «6ffentlichen Interessen» sowie auf
«zweckméssige» und «wirtschaftlich richtige» Ausnutzung der
Wasserkrédfte Bedacht; das ist ja sein Hauptzweck. Unter diesen
Gesichtspunkten ist Art. 11 EWG zu betrachten. Irgendeine Ga-
rantie, bewohnte Gegenden nicht unter Wasser zu setzen, darf
nicht in diese Bestimmung, die einer logischen, sinnvollen und
praktisch mdoglichen Auslegung bedarf, hinein interpretiert
werden. Ein Ausnahmerecht fiir fiinf Kantone besteht nicht.
Eine kantonale Rekursinstanz zwecks Ueberpriifung rechtfertigt
sich im Intersse der Rechtsgleichheit. Es ist daher zu unter-
suchen, ob die Hinterrheinwerke die Voraussetzungen fiir die
Anwendung des Art.11 EWG erfiillen; dies ist aber durchwegs
zu bejahen, und es liegt auch kein wichtiger Grund zur Ver-
weigerung der Konzession vor. Das Gesetz und damit Art. 11
bezwecken auch die Forderung der 6ffentlichen Interessen, d. h.
die der gesamten, am betr. Werk interessierten Bevdlkerung;
das ist hier aber das ganze Land. Das Landesinteresse ist den
Interessen der Gemeinden gegeniiber heute bedeutend grosser.
Der Entscheid des Kleinen Rates bei dieser Interessenabwi-
gung ist nicht Rekursentscheid, sondern eine Verwaltungsver-
fiigung; die Regierung aber ist Verleihungsbehorde, und Art. 11
sieht den Rekurs an den Bundesrat vor. Der
Bund hétte zudem allenfalls auch ein Verfii-
gungsrecht gemiss Art. 15 EWG. Dr. Ch. K.

Bemessung und Bruchsicherheit
von Rohrleitungen, insbesondere
von Eternitleitungen

Von Ing. Dr. A. VOELLMY, EMPA, Ziirich

2. Beispiel (Schluss von Seite 192)
A. Wasserfiihrung

Max. Wasserfithrung @ — 200 1/s = 0,2 my/s

Lénge 1000 m; verfiigharer Druckverlust
H =45m;

Druckhéhengefille J — 1;
Nach Abschnitt I ist:

- 0,0045

log D — 0.378 (log @ — % logJ — 1,653)
d. h. log D — 0,378 (0,301 — 1 —

— (0,653 — 3) — 1,653)
D = 0,40 m == 400 mm

- 0,604 — 1




	Der Stausee Splügen vom Rechtsstandpunkt aus

